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2. Nachtragssatzung vom 20.02.2023 zur Satzung 
des Kreises Pinneberg über die Anerkennung der 

notwendigen Kosten für die Schüler*innenbeförderung 
vom 01.03.2021 

 
- Schüler*innenbeförderungssatzung - 

 
 

Aufgrund des § 4 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein sowie des § 114 Abs. 2 des Schleswig-

Holsteinischen Schulgesetzes wird nach Beschlussfassung durch den Kreistag vom 3.5.2023 folgende 

2. Nachtragssatzung zur Satzung des Kreises Pinneberg über die Anerkennung der notwendigen 

Kosten für die Schüler*innenbeförderung erlassen: 

 
 

§ 1 

 
Im § 9 wird Punkt a geändert in: 
 

a) bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel die Kosten des Deutschland-Tickets,  
 
 
 

§ 2 

 

Diese 2. Nachtragssatzung tritt am 28.8.2023 in Kraft. 

 
 
Elmshorn, den 23.05.2023. 
 
 
 
gez. 
Elfi Heesch 
Landrätin 


